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Vergleich wesentlicher Punkte der Fassungen OVP 2006 und OVP 2011 
 

OVP 2006 OVP 2011 

§1 

Ziel des Vorbereitungsdienstes 

 

Der Vorbereitungsdienst bereitet auf die eigenverantwortliche Unterrichts- und Er-

ziehungstätigkeit an Schulen vor. Diesem Ziel dient die wissenschaftlich fundierte 

schulpraktische Ausbildung, die Studienseminar und Schule gemeinsam verantwor-

ten. Auf der Grundlage der Rahmenvorgabe für den Vorbereitungsdienst umfasst die 

Ausbildung insbesondere pädagogische und didaktische Inhalte, die zur Erfüllung der 

beruflichen Aufgaben erforderlich sind. 

§ 1  

Ziel des Vorbereitungsdienstes 

 

Der Vorbereitungsdienst bereitet Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter als  

eigenverantwortlich Lernende auf die spätere berufliche Unterrichts- und Erziehungs-

tätigkeit an Schulen vor. Die Ausbildung orientiert sich an den grundlegenden Kompe-

tenzen für Unterricht und Erziehung, Beurteilung, Diagnostik, Beratung, Kooperation 

und Schulentwicklung sowie an den wissenschaftlichen und künstlerischen Anforde-

rungen der Fächer. Dabei ist Befähigung zur individuellen Förderung von Schülerinnen 

und Schülern und Umgang mit Heterogenität unter Beachtung der Erfordernisse der 

Inklusion besonders zu berücksichtigen. Den genannten Zielen dient die wissenschaft-

lich fundierte schulpraktische Ausbildung, die Zentrum für schulpraktische Lehreraus-

bildung und Schule gemeinsam verantworten. Auf der Grundlage der Kompetenzen 

und Standards für den Vorbereitungsdienst (Anlage 1) und eines von dem für Schulen 

zuständigen Ministerium zu erlassenden Kerncurriculums zielt die Ausbildung auf den 

Kompetenzerwerb in allen Handlungsfeldern des Lehrerberufs.  

§ 5 

Einstellung 

 

(1) Die Einstellung erfolgt zum 1. Februar eines jeden Jahres. Das Ministerium kann 

bei besonderem Bedarf zusätzliche Einstellungstermine für einzelne Lehrämter oder 

Teile von ihnen bestimmen. 

 

 

 

(2) Die Einstellung erfolgt nicht, wenn die Fächer (Unterrichtsfächer, Lernbereiche, 

berufliche Fachrichtungen, sonderpädagogische Fachrichtungen) und ihre Mindest-

zahl nicht den im Land geltenden Bestimmungen entsprechen. Das Ministerium kann 

in besonders begründeten Fällen Ausnahmen zulassen. Die Einstellung erfolgt auch 

nicht, wenn eine entsprechende Zweite Staatsprüfung nicht bestanden worden ist. 

Sie soll auch dann nicht erfolgen, wenn die Bewerberin oder der Bewerber nach einer 

früheren Entlassung aus dem Vorbereitungsdienst die Wiedereinstellung beantragt, 

es sei denn, dass die Beendigung aus wichtigem Grund auf eigenen Antrag erfolgt ist. 

§ 5 

Einstellung 

 

(1) Die Einstellung erfolgt zum 1. Mai eines jeden Jahres. Das für Schulen zuständige 

Ministerium kann bei besonderem Bedarf zusätzliche Einstellungstermine für einzelne 

Lehrämter bestimmen. Zum Einstellungstermin 1. Mai und zu anderen Einstellungs-

terminen, die auf einen Sonnabend, Sonntag oder Feiertag fallen, wird die Ernen-

nungsurkunde als Wirkungsurkunde an einem vorausgehenden Werktag ausgehän-

digt. 

2) Die Einstellung erfolgt nicht, wenn die Fächer (Unterrichtsfächer, Lernbereiche, 

berufliche Fachrichtungen, sonderpädagogische Fachrichtungen) und ihre Mindest-

zahl nicht den im Land Nordrhein-Westfalen geltenden Bestimmungen entsprechen. 

Das Ministerium kann in besonders begründeten Fällen Ausnahmen zulassen, wenn 

eine Ausbildung in einem Zentrum für schulpraktische Lehrerausbildung fachlich mög-

lich und durchführbar ist. Die Einstellung erfolgt auch nicht, wenn die Bewerberin 

oder der Bewerber im Rahmen eines  Vorbereitungsdienstes für ein entsprechendes 

Lehramt eine Staatsprüfung endgültig nicht bestanden hat. Sie soll auch dann nicht 
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erfolgen, wenn die Bewerberin oder der Bewerber nach einer früheren Entlassung 

aus dem Vorbereitungsdienst die Wiedereinstellung beantragt, es sei denn, dass die 

Beendigung aus wichtigem Grund auf eigenen Antrag erfolgt ist. Wichtige Gründe 

sind insbesondere Familienzusammenführung, Kindererziehung, alleinige Verantwor-

tung für einen ärztlich anerkannten Pflegefall, längere schwere Erkrankung oder be-

rufliche Weiterqualifizierung für den Lehrerberuf außerhalb eines Vorbereitungs-

dienstes; ausbildungsfachliche Gründe sind keine wichtigen Gründe. Ist die Bewerbe-

rin oder der Bewerber in einem anderen Land bereits in ein Prüfungsverfahren zum 

Ablegen einer entsprechenden Staatsprüfung eingetreten, kann die Einstellung nur 

erfolgen, wenn über den wichtigen Grund nach Satz 4 hinaus im Einzelfall zwingende 

soziale Gründe vorliegen. 

§ 6  

Dienstverhältnis 

 

(3) Die Lehramtsanwärterin oder der Lehramtsanwärter kann entlassen werden, 

wenn 

1. sie oder er durch ihr oder sein Verhalten zu erheblichen Beanstandungen 

Anlass gibt oder 

2. sie oder er aus von ihr oder ihm zu vertretenden ausbildungsfachlichen 

Gründen bis zum Ende des dritten Ausbildungshalbjahres nicht selbstständig 

im Unterricht eingesetzt werden konnte. 

§ 6  

Dienstverhältnis 

 

(3) Die Lehramtsanwärterin oder der Lehramtsanwärter kann insbesondere dann 

entlassen werden, wenn 

1. sie oder er durch ihr oder sein Verhalten zu erheblichen Beanstandungen 

Anlass gibt oder 

2. sie oder er aus von ihr oder ihm zu vertretenden ausbildungsfachlichen 

Gründen bis zum Ende der ersten Hälfte ihrer oder seiner Ausbildung nicht 

kontinuierlich selbstständig im Unterricht eingesetzt werden konnte.  

§ 7 

Dauer des Vorbereitungsdienstes 

 

(1) Der Vorbereitungsdienst dauert 24 Monate. 

 

(2) Von Amts wegen sind Zeiten eines für das angestrebte oder ein vergleichbares 

Lehramt geleisteten Vorbereitungsdienstes anzurechnen. Auf Antrag können Zeiten 

einer beruflichen Tätigkeit, die nach Art und Umfang geeignet ist, die für das ange-

strebte Lehramt erforderlichen Fähigkeiten zu vermitteln, auf den Vorbereitungs-

dienst angerechnet werden. Es sind jedoch mindestens zwölf Monate zu leisten. 

§ 7 

Dauer des Vorbereitungsdienstes 

 

(1) Der Vorbereitungsdienst dauert 18 Monate.   
 

(2) Von Amts wegen sind Zeiten eines für das angestrebte oder ein vergleichbares 

Lehramt geleisteten Vorbereitungsdienstes anzurechnen. Auf Antrag können Zeiten 

einer beruflichen Tätigkeit, die nach Art und Umfang geeignet ist, die für das ange-

strebte Lehramt erforderlichen Fähigkeiten zu vermitteln, auf den Vorbereitungs-

dienst angerechnet werden. Es sind jedoch mindestens zwölf Monate zu leisten. Ein 

Antrag ist spätestens bis zum Ablauf des vierten Ausbildungsmonats zu stellen.  
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§ 10 

Ausbildung an Studienseminaren 

(1) Für die Ausbildung stehen durchschnittlich sieben Wochenstunden zur Verfügung. 

 

(2) Für die Ausbildungsveranstaltungen ist dem Studienseminar wöchentlich ein Tag 

vorbehalten. Weitere Absprachen zwischen dem Studienseminar und den zugeordne-

ten Schulen sind möglich. 

 

(3) Die Studienseminare nehmen die Ausbildungsaufgaben im Hauptseminar, in Fach-

seminaren und in anderen Veranstaltungsformen wahr. Die Leiterin oder der Leiter 

des Studienseminars, die Leiterinnen und Leiter der Seminare und die Fachleiterinnen 

und Fachleiter sowie mit besonderen Aufgaben Beauftragte führen Ausbildungsver-

anstaltungen durch. Die Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter sind zur 

Teilnahme an den Ausbildungsveranstaltungen verpflichtet. 

 

 

 

 

 

 

 

(4) Die Studienseminare legen in einem Studienseminarprogramm die Ziele, Hand-

lungskonzepte für die Ausbildung und Verfahren der Evaluation fest.  

§ 10 

Ausbildung an Zentren für schulpraktische Lehrerausbildung 

 

(1) Für die Ausbildung stehen durchschnittlich sieben Wochenstunden zur Verfügung. 
 

(2) Für die Ausbildungsveranstaltungen ist dem Zentrum für schulpraktische Leh-

rerausbildung wöchentlich ein Tag vorbehalten. Weitere Absprachen zwischen dem 

Zentrum für schulpraktische Lehrerausbildung und den zugeordneten Schulen sind 

möglich. 

(3) Die Zentren für schulpraktische Lehrerausbildung nehmen die Ausbildungsaufga-

ben auf der Grundlage des Kerncurriculums (§ 1) in fachbezogenen und überfachli-

chen Ausbildungsgruppen sowie in anderen Formen wahr. Die Leiterin oder der Leiter 

des Zentrums für schulpraktische Lehrerausbildung, die Leiterinnen und Leiter der 

Seminare und die Fachleiterinnen und Fachleiter sowie mit besonderen Aufgaben 

Beauftragte führen als Seminarausbilderinnen und Seminarausbilder Ausbildungsver-

anstaltungen durch. Die Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter sind zur 

Teilnahme an den Ausbildungsveranstaltungen verpflichtet. 

(4) Zur Ausbildung gehört verpflichtend die personenorientierte Beratung. Diese wird 

von Leiterinnen und  Leitern überfachlicher Ausbildungsgruppen der Zentren für 

schulpraktische Lehrerausbildung durchgeführt, die die Leistungen der Lehramtsan-

wärterin oder des Lehramtsanwärters nicht benoten, nicht an der jeweiligen Lang-

zeitbeurteilung nach § 16 Absatz 4 beteiligt werden dürfen und nicht am Verfahren 

der jeweiligen Staatsprüfung beteiligt sind.    

(5) Ausbildungsberatung erfolgt insbesondere im Zusammenhang mit Unterrichtsbe-

suchen, sie umfasst auch in der überfachlichen Ausbildung wiederholte, an Ausbil-

dungsstandards orientierte Information über den erreichten Ausbildungsstand der 

Lehramtsanwärterin oder des Lehramtsanwärters. Diese können von den Semina-

rausbilderinnen und Seminarausbildern sowie den Schulleiterinnen und Schulleitern 

jederzeit  Auskunft über ihren Ausbildungsstand erhalten.         

(6) Die Zentren für schulpraktische Lehrerausbildung legen in einem Ausbildungspro-

gramm Ziele und Handlungskonzepte für die Ausbildung sowie Verfahren der Evalua-

tion fest. 

§ 11 

Ausbildung an Schulen 

 

§ 11 

Ausbildung an Schulen 

( 
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(1) Die schulpraktische Ausbildung findet an Schulen statt. Alle Schulen sind Ausbil-

dungsschulen. Die Bezirksregierung ordnet sie Studienseminaren zu. 

 

 

 

(2) Die Leiterin oder der Leiter des Studienseminars weist nach vorangegangener 

Abstimmung im Auftrag der Bezirksregierung Lehramtsanwärterinnen und Lehramts-

anwärter einer Schule zu. 

 

 

 

(3) Die Ausbildung umfasst Hospitationen und Ausbildungsunterricht (Unterricht 

unter Anleitung und selbstständiger Unterricht). Sie erstreckt sich auch auf außerun-

terrichtliche Aufgabenfelder der Schule. Die Seminarausbilderinnen und Seminaraus-

bilder besuchen die Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter im Unterricht. 

Besuche können auch bei außerunterrichtlichen Tätigkeiten erfolgen. Die Besuche 

dienen der Anleitung, Beratung, Unterstützung und Beurteilung. 

 

 

 

 

 

(4) Die Lehramtsanwärterin oder der Lehramtsanwärter soll im Verlauf der Ausbil-

dung in unterschiedlichen Jahrgangsstufen der jeweiligen Schulform eingesetzt wer-

den. 

(5) Die Ausbildung umfasst durchschnittlich zwölf Wochenstunden. Davon entfallen 

im zweiten und dritten Ausbildungshalbjahr auf den selbstständigen Unterricht 

durchschnittlich neun Wochenstunden. Unter Berücksichtigung ausbildungsfachlicher 

Gründe kann mit Zustimmung der Lehramtsanwärterin oder des Lehramtsanwärters 

ein Teil des selbstständigen Unterrichts auch im ersten und vierten Ausbildungshalb-

jahr erteilt werden. 

1) Die schulpraktische Ausbildung findet an Schulen auf der Grundlage des Kerncurri-

culums (§ 1) statt. Alle Schulen sind Ausbildungsschulen. Die Bezirksregierung ordnet 

sie Zentren für schulpraktische Lehrerausbildung zu. Genehmigte Ersatzschulen im 

Sinne des § 100 Absatz 2 bis 4 des Schulgesetzes können mit Zustimmung des Trägers 

Ausbildungsschulen sein. 
(2) Die Leiterin oder der Leiter des Zentrums für schulpraktische Lehrerausbildung 

weist nach vorangegangener Abstimmung im Auftrag der Bezirksregierung Lehr-

amtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter einer Schule zu. Zuweisungen an eine 

Ersatzschule erfolgen nur nach Zustimmung des Schulträgers, der Schulleitung und 

der Lehramtsanwärterin oder des Lehramtsanwärters. 

(3) Die Ausbildung umfasst Hospitationen und Ausbildungsunterricht (Unterricht 

unter Anleitung und selbstständiger Unterricht). Sie erstreckt sich auf alle Handlungs-

felder des Lehrerberufs. Die Seminarausbilderinnen und Seminarausbilder besuchen 

die Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter im Unterricht. Die Besuche die-

nen der Anleitung, Beratung, Unterstützung und Beurteilung. Die Ausbildung umfasst 

auch Unterrichtshospitationen bei Seminarausbilderinnen und Seminarausbildern 

sowie bei Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärtern. Die Seminarausbilderin-

nen und Seminarausbilder legen im Benehmen mit der Lehramtsanwärterin oder dem 

Lehramtsanwärter die Termine für die Besuche fest. In den beiden Fächern finden, 

auch im Rahmen des selbstständigen Unterrichts, in der Regel insgesamt zehn Unter-

richtsbesuche statt, zu denen die Lehramtsanwärterin oder der Lehramtsanwärter 

eine kurzgefasste Planung vorzulegen hat.  

(4) Die Lehramtsanwärterin oder der Lehramtsanwärter soll im Verlauf der Ausbil-

dung in unterschiedlichen Jahrgangsstufen sowie, soweit vorhanden, in unterschiedli-

chen Schulstufen und Bildungsgängen der jeweiligen Schulform eingesetzt werden. 

(5) Die Ausbildung umfasst durchschnittlich 14 Wochenstunden. Davon entfallen auf 

den selbstständigen Unterricht in zwei vollständigen Schulhalbjahren durchschnittlich 

neun Wochenstunden.  
 
 
 

§ 13 

Ausbildungskoordinatorinnen  

und Ausbildungskoordinatoren 

(1) Schulleiterinnen und Schulleiter bestellen im Benehmen mit der Lehrerkonferenz 

§ 13 

Ausbildungsbeauftragte 

 
 

(1) Schulleiterinnen und Schulleiter bestellen im Benehmen mit der Lehrerkonferenz 

Ausbildungsbeauftragte. Es kann auch eine Ausbildungsbeauftragte oder ein Ausbil-
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Ausbildungskoordinatorinnen und Ausbildungskoordinatoren. Es kann auch eine Aus-

bildungskoordinatorin oder ein Ausbildungskoordinator für mehrere Schulen bestellt 

werden.  

(2) Zu den Aufgaben der Ausbildungskoordinatorin oder des Ausbildungskoordinators 

gehört insbesondere die organisatorische Unterstützung der Kooperation zwischen 

Studienseminar und Schule sowie die ergänzende Beratung und Unterstützung der 

Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter. 

 

dungsbeauftragter für mehrere kooperierende Schulen bestellt werden.  
 

(2) Zu den Aufgaben der Ausbildungsbeauftragten gehören insbesondere die Unter-

stützung der Kooperation zwischen Zentren für schulpraktische Lehrerausbildung und 

Schulen, die Koordination von Lehrerausbildung innerhalb der Schulen, die Beratung 

der Schulleitungen sowie die ergänzende Beratung und Unterstützung der Lehramt-

sanwärterinnen und Lehramtsanwärter. Ausbildungsbeauftragte sollen regelmäßig 

selbst als Ausbildungslehrerin oder Ausbildungslehrer tätig werden und an den Ein-

gangs- und Perspektivgesprächen an ihrer Schule teilnehmen.    

(3) Die von den Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärtern erbrachten Anrech-

nungsstunden (§ 11 Absatz 6) sind für Ausbildungszwecke zu verwenden. Über 

Grundsätze für die Verteilung der Anrechnungsstunden entscheidet die Lehrerkonfe-

renz auf Vorschlag der Schulleiterin oder des Schulleiters. Die Verteilung der Anrech-

nungsstunden im Einzelnen obliegt der Schulleiterin oder dem Schulleiter unter Be-

rücksichtigung der jeweiligen besonderen Inanspruchnahme der Lehrerinnen und 

Lehrer, soweit sich diese nicht aus dem Inhalt des Amtes ergibt 

§ 14 

Begleitprogramm 

(1) Die Schulen entwickeln gemeinsam mit den Studienseminaren ein Begleitpro-

gramm. Für mehrere kleinere Schulen kann ein gemeinsames Begleitprogramm ent-

wickelt werden. 

(2) Schule und Studienseminar stimmen die Ausbildung im Begleitprogramm ab. Es 

soll unter anderem ein individuelles Beratungsangebot und ein Angebot zum Erlernen 

von kollegialen Arbeits- und Beratungsformen sowie von Verfahren der Qualitätssi-

cherung enthalten, und auch auf die Einbeziehung des selbstständigen Unterrichts in 

die Ausbildung gerichtet sein 

§ 14 

Ausbildungsprogramm der Schule 

 

Die Schulen entwickeln gemeinsam mit den Zentren für schulpraktische Lehrerausbil-

dung schulische Ausbildungsprogramme auf der Grundlage des Kerncurriculums. 

Kooperierende kleinere Schulen können ein gemeinsames Programm entwickeln.  
 

§ 16 

Planungs- und Entwicklungsgespräch 

Am Ende des zweiten Ausbildungshalbjahres führt die Lehramtsanwärterin oder der 

Lehramtsanwärter mit je einem Vertreter oder einer Vertreterin ihrer oder seiner 

Wahl von Schule und Seminar ein Planungs- und Entwicklungsgespräch. Es soll sich 

auf die Entwicklung von Qualifikationen und den erreichten Ausbildungsstand bezie-

§ 15 

Eingangs- und Perspektivgespräch 

 

Die Lehramtsanwärterin oder der Lehramtsanwärter führt zu Beginn der Ausbildung 

ein Eingangs- und Perspektivgespräch mit einer Seminarausbilderin oder einem Semi-

narausbilder unter Beteiligung der Schule. Es dient dazu, auf der Grundlage der be-

reits erreichten berufsbezogenen Kompetenzen weitere Perspektiven zu entwickeln 

und Beiträge aller Beteiligten dazu gemeinsam zu planen. Das Gespräch soll in den 
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hen sowie Perspektiven für die weitere Ausbildung in Schule und Seminar aufzeigen. 

 

ersten sechs Wochen der Ausbildung geführt werden. Es beruht auf einer von der 

Lehramtsanwärterin oder dem Lehramtsanwärter gehaltenen Unterrichtsstunde. Die 

Lehramtsanwärterin oder der Lehramtsanwärter dokumentiert die Gesprächsergeb-

nisse schriftlich. Die Dokumentation kann von den anderen Gesprächsteilnehmerin-

nen und –teilnehmern ergänzt werden. Eine Benotung erfolgt nicht. Die Planungen 

sollen im Verlaufe der Ausbildung fortgeschrieben werden.  
 

§ 17 

Abschlussbeurteilungen 

(1) Verlauf und Erfolg des Vorbereitungsdienstes werden mit einer zusammenfassen-

den Note bewertet. 

(2) Die zusammenfassende Note wird aus den Noten der abschließenden Beurteilun-

gen der Seminarausbilderinnen und Seminarausbilder und der Schulleiterin oder des 

Schulleiters gebildet. Die abschließende Beurteilung der Schulleiterin oder des Schul-

leiters beruht auf eigenen Beobachtungen und Unterrichtsbesuchen sowie den Beur-

teilungen der Ausbildungslehrerinnen und Ausbildungslehrer. 

Die Schulleiterin oder der Schulleiter kann sich in dieser Funktion durch die Vertrete-

rin oder den Vertreter oder mit Zustimmung der Schulaufsichtsbehörde durch eine 

Lehrerin oder einen Lehrer vertreten lassen. 

(3) Die Noten der abschließenden Beurteilungen müssen spätestens zwei Monate vor 

dem Ende des Vorbereitungsdienstes dem Prüfungsamt mitgeteilt werden. 

(4) Das Prüfungsamt legt die zusammenfassende Note fest. Sie wird aus der durch 

sechs geteilten Summe der dreifach gewichteten Note der Schulleiterin oder des 

Schulleiters und den einfach gewichteten Noten der drei Seminarausbilderinnen und 

Seminarausbilder errechnet. Findet die Ausbildung in einem Fach statt (§ 8 Satz 2), 

wird die fachbezogene Note einer Seminarausbilderin oder eines Seminarausbilders 

zweifach gewichtet, die Note einer weiteren Seminarausbilderin oder eines weiteren 

Seminarausbilders einfach. 

(5) Die abschließenden Beurteilungen sind den Lehramtsanwärterinnen und Lehr-

amtsanwärtern unverzüglich auszuhändigen. Sie haben das Recht zu einer schriftli-

§ 16 

Langzeitbeurteilungen 

 

(1) Schule und Zentrum für schulpraktische Lehrerausbildung beurteilen Verlauf und 

Erfolg des Vorbereitungsdienstes jeweils mit einer Langzeitbeurteilung, die mit einer 

Note gemäß § 28 in den Fächern der Ausbildung sowie mit einer Endnote abschließt. 

Bewertungsmaßstab sind die in Anlage 1 benannten  Standards. Wenn die erreichten 

Kompetenzen in einem Fach den Anforderungen nicht genügen, muss die jeweilige 

Langzeitbeurteilung insgesamt mit der Note „mangelhaft“ oder „ungenügend“ ab-

schließen. Die Endnote nach Satz 1 kann an Stelle einer Note nach § 28 eine der fol-

genden Zwischennoten ausweisen:  

sehr gut bis gut (1,5) 

gut bis befriedigend (2,5) 

befriedigend bis ausreichend (3,5). 

(2) Die Ausbildungslehrerinnen und Ausbildungslehrer sowie Seminarausbilderinnen 

und Seminarausbilder erstellen schriftliche Beurteilungsbeiträge am Maßstab der in 

der Anlage 1 benannten Standards. Dabei sind sowohl die fachlichen als auch die 

überfachlichen Kompetenzen in ihrer Gesamtheit zu bewerten. Beurteilungsbeiträge 

von Seminarausbilderinnen und Seminarausbildern schließen mit einer Note gemäß § 

28 ab. Eine Ausfertigung erhält jeweils die Lehramtsanwärterin oder der Lehramts-

anwärter. Wechselt die Ausbilderin oder der Ausbilder im Verlauf der Ausbildung, ist 

ein Beurteilungsbeitrag unverzüglich nach dem Wechsel zu erstellen.  

(3) Langzeitbeurteilungen der Schulen werden durch die Schulleiterinnen oder Schul-

leiter auf der Grundlage von eigenen Beobachtungen und der Beurteilungsbeiträge 

der Ausbildungslehrerinnen und Ausbildungslehrer erstellt. Die Schulleiterin oder der 

Schulleiter soll vor abschließender Erstellung der Langzeitbeurteilung der oder dem 

Ausbildungsbeauftragten Gelegenheit zur Stellungnahme zum vorgesehenen Ge-

samtergebnis geben. Langzeitbeurteilungen beruhen auf der fortlaufenden Beglei-

tung der Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter in allen schulischen Hand-
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chen Gegenäußerung innerhalb einer Woche. 

 

lungsfeldern.  

(4) Langzeitbeurteilungen der Zentren für schulpraktische Lehrerausbildung werden 

durch deren Leiterinnen und Leiter auf der Grundlage von Beurteilungsbeiträgen der 

an der fachbezogenen Ausbildung beteiligten Seminarausbilderinnen und Seminar-

ausbilder erstellt. Absatz 3 Satz 3 gilt entsprechend. Die Beurteilungsbeiträge sind 

Grundlage einer Beratung der an der fachbezogenen Ausbildung einer Lehramtsan-

wärterin oder eines Lehramtsanwärters beteiligten Seminarausbilderinnen und Semi-

narausbilder. Diese sollen nach Beratung der Leiterin oder dem Leiter des Zentrums 

für schulpraktische Lehrerausbildung einen gemeinsamen Vorschlag für die Langzeit-

beurteilung mit Endnote vorlegen. Kommt ein gemeinsamer Vorschlag in begründe-

ten Fällen nicht zustande, wird der Vorschlag von der zuständigen Seminarleiterin 

oder dem zuständigen Seminarleiter vorgelegt. § 10 Abs. 4 Satz 2 ist zu beachten.  

(5) Die beiden Langzeitbeurteilungen sind dem Prüfungsamt spätestens drei Wochen 

vor dem jeweiligen Prüfungstag (§ 32) in dreifacher Ausfertigung vorzulegen. Je eine 

Ausfertigung ist zur Prüfungsakte und zur Personalakte zu nehmen; eine Ausfertigung 

ist unverzüglich den Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärtern auszuhändigen. 

Diese haben das Recht zu einer schriftlichen Gegenäußerung innerhalb einer Woche. 

Ergibt die durch zwei geteilte Summe der Notenwerte der Endnoten für die beiden 

Langzeitbeurteilungen nicht mindestens die Note „ausreichend“ (4,0), wird die Prü-

fung ohne Durchführung von Prüfungsleistungen nach § 27 für nicht bestanden er-

klärt. 

(6) Beurteilungsbeiträge und Langzeitbeurteilungen werden unabhängig von einem 

Rücktritt nach § 36 erstellt. Sind sie vor einem Rücktritt erstellt worden, sind sie nach 

Wiederaufnahme des Prüfungsverfahrens weiter einzubeziehen.        
 

§ 27 

Zweck der Prüfung 

In der Zweiten Staatsprüfung wird festgestellt, ob und mit welchem Erfolg die Kandi-

datinnen und Kandidaten die Ziele des Vorbereitungsdienstes gemäß § 1 erreicht 

haben. 

 

§ 26 

Zweck der Prüfung 

 

In der Staatsprüfung wird festgestellt, ob und in welchem Maße die Prüflinge die Ziele 

des Vorbereitungsdienstes gemäß § 1 erreicht und Handlungskompetenzen für den 

Lehrerberuf nach Anlage 1 erworben haben. 
 

§ 28 

Einteilung der Zweiten Staatsprüfung 

§ 27 

Einteilung der Staatsprüfung 
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Die Zweite Staatsprüfung besteht aus einer Hausarbeit, zwei unterrichtspraktischen 

Prüfungen und einem Kolloquium. 

 

Die Staatsprüfung besteht aus zwei Unterrichtspraktischen Prüfungen mit zwei 

Schriftlichen Arbeiten und einem Kolloquium. 
 

§ 29 

Noten 

Die einzelnen Ausbildungs- und Prüfungsleistungen sind mit einer der folgenden No-

ten zu bewerten: 

 

sehr gut (1): 

eine Leistung, die den Anforderungen im besonderen Maße entspricht; 

gut (2): 

eine Leistung, die den Anforderungen voll entspricht; 

befriedigend (3): 

eine Leistung, die den Anforderungen im allgemeinen entspricht; 

ausreichend (4): 

eine Leistung, die zwar Mängel aufweist, aber im ganzen den Anforderungen 

noch entspricht; 

mangelhaft (5): 

eine Leistung, die den Anforderungen nicht entspricht, die jedoch erkennen 

lässt, dass die notwendigen Grundkenntnisse vorhanden sind und die Mängel 

in absehbarer Zeit behoben werden könnten; 

ungenügend (6): 

eine Leistung, die den Anforderungen nicht entspricht, und bei der selbst die 

Grundkenntnisse so lückenhaft sind, dass die Mängel in absehbarer Zeit nicht 

behoben werden könnten. 

Zur differenzierten Bewertung von Ausbildungs- und Prüfungsleistungen können 

Zwischenwerte durch Erniedrigen oder Erhöhen der einzelnen Note um 0,3 gebildet 

werden. Die Noten 0,7, 4,3, 4,7, 5,3, 5,7 und 6,3 sind dabei ausgeschlossen. 

§ 28 

Noten 

 

Die einzelnen Ausbildungs- und Prüfungsleistungen sind mit einer der folgenden No-

ten zu bewerten: 

 

sehr gut (1):  eine Leistung, die den Anforderungen im besonderen Maße  

entspricht; 

gut (2):     eine Leistung, die den Anforderungen voll entspricht;  

 

befriedigend (3):   eine Leistung, die den Anforderungen im Allgemeinen ent-

spricht; 

 

ausreichend (4):  eine Leistung, die zwar Mängel aufweist, aber im Ganzen 

den Anforderungen noch entspricht; 

mangelhaft (5):  eine Leistung, die den Anforderungen nicht entspricht, die 

jedoch erkennen lässt, dass die notwendigen Grundkennt-

nisse vorhanden sind; 

ungenügend (6):  eine Leistung, die den Anforderungen nicht entspricht, und 

bei der selbst die Grundkenntnisse lückenhaft sind.  
 

§ 30 

Prüfungszeit 

Die Zweite Staatsprüfung findet während des Vorbereitungsdienstes statt. Die Haus-

arbeit wird in der Regel im dritten Ausbildungshalbjahr erstellt. Beide unterrichtsprak-

tischen Prüfungen und das Kolloquium finden im vierten Ausbildungshalbjahr am 

§ 29 

Prüfungszeit 

 

(1) Die Staatsprüfung findet während des Vorbereitungsdienstes statt. Beide Unter-

richtspraktischen Prüfungen und das Kolloquium finden im letzten Halbjahr der Aus-

bildung am selben Tag statt. 
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selben Tag statt. Mit der Mitteilung des Themas für die Hausarbeit tritt der Prüfling in 

das Prüfungsverfahren ein. 

 

 

(2)  Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter sind verpflichtet, sich im letzten 

Monat vor Beginn des letzten Halbjahres ihrer Ausbildung schriftlich beim Prüfungs-

amt zur Prüfung zu melden. Mit Eingang ihrer Meldung im Prüfungsamt sind sie in die 

Prüfung eingetreten. Mit der Meldung ist ein etwaiger Vorschlag einer Prüferin oder 

eines Prüfers nach § 31 Absatz 2 Satz 1 zu verbinden. Das Prüfungsamt informiert 

über die Folgen des Eintritts in das Prüfungsverfahren.  

(3) Während der gesetzlichen Schutzfristen nach dem Mutterschutzgesetz dürfen 

Prüfungsleistungen nicht verlangt und in der Regel auch nicht erbracht werden. Das 

Prüfungsamt kann auf schriftlichen Antrag der Prüfungskandidatin im Ausnahmefall 

das Erbringen von Prüfungsleistungen zulassen, wenn der Kandidatin die Prüfungsfä-

higkeit unter Berücksichtigung der Fächer und Unterrichtsgegenstände ärztlich be-

scheinigt wurde und die erforderliche Einbindung der Prüfung in längerfristige Unter-

richtszusammenhänge gewährleistet ist. Eine Meldung zur Prüfung nach Absatz 2 Satz 

1 ist in jedem Fall vorzunehmen.          
 

§ 31 

Prüfungsamt 

(1) Die Prüfung wird vor dem Prüfungsamt abgelegt. Das Prüfungsamt bildet für jeden 

Prüfling einen Prüfungsausschuss. 

(2) Zu Mitgliedern der Prüfungsausschüsse und zu Gutachterinnen und Gutachtern für 

die Hausarbeit gemäß § 33 können berufen werden: 

1. schul- und ausbildungsfachliche Vertreterinnen und Vertreter der oberen 

und unteren Schulaufsichtsbehörden, 

2. Seminarausbilderinnen und Seminarausbilder, 

3. Schulleiterinnen und -leiter und ihre Stellvertreterinnen und Stellvertreter 

sowie weitere Lehrkräfte, 

4. fachkundige Personen, die das Ministerium oder das Prüfungsamt in einen 

Prüfungsausschuss beruft. 

§ 30 

Prüfungsamt 

 

(1) Die Prüfung wird vor dem Prüfungsamt abgelegt. Das Prüfungsamt bildet für jeden 

Prüfling einen Prüfungsausschuss. 

(2) Zu Mitgliedern der Prüfungsausschüsse können berufen werden: 

1. Schulleiterinnen und -leiter und ihre Stellvertreterinnen und Stellvertreter, 

2. Seminarausbilderinnen und Seminarausbilder und 

3. schul- und ausbildungsfachliche Vertreterinnen und Vertreter einer  Schulauf-

sichtsbehörde. 
 

§ 32 

Prüfungsausschuss 

(1) Für jeden Prüfling wird ein Prüfungsausschuss gebildet, der sich zusammensetzt 

aus: 

1. einer Schulaufsichtsbeamtin oder einem Schulaufsichtsbeamten 

§ 31 

Prüfungsausschuss 

 

(1) Für jeden Prüfling wird ein Prüfungsausschuss gebildet, der sich zusammensetzt 

aus: 

1. einer Schulleiterin oder einem Schulleiter oder deren Stellvertreterin oder 



 10 

oder einer Schulleiterin oder einem Schulleiter als vorsitzendem 

Mitglied, 

2. zwei Seminarausbilderinnen oder Seminarausbildern, 

3. einem weiteren Mitglied der Schulleitung oder einer Lehrkraft. 

 

 

(2) In den Prüfungsausschuss sind mit Ausnahme eines Mitglieds gemäß Absatz 1 Nr. 

2 nur Personen zu berufen, die an der Ausbildung des Prüflings nicht beteiligt waren. 

Jedes der beiden Fächer des Prüflings muss von mindestens einem Mitglied des Prü-

fungsausschusses vertreten werden. Es ist sicher zu stellen, dass bei schulstufenüber-

greifenden Lehrämtern jede Schulstufe durch mindestens eine Prüferin oder einen 

Prüfer vertreten wird. 

(4) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses sind verpflichtet, über die Vorgänge bei 

der Prüfungsberatung Verschwiegenheit zu bewahren. Bei den Beratungen des Prü-

fungsausschusses dürfen nur dessen Mitglieder und Vertreterinnen oder Vertreter 

des Prüfungsamtes zugegen sein. Der Prüfungsausschuss beschließt auf Vorschlag der 

Vorsitzenden oder des Vorsitzenden mit der Mehrheit der Stimmen. Seine Mitglieder 

haben jeweils eine Stimme. Stimmenthaltung ist nicht zulässig. Bei Stimmengleichheit 

entscheidet das Votum der Vorsitzenden oder des Vorsitzenden. 

Stellvertreter oder einer Schulaufsichtsbeamtin oder einem Schulaufsichts-

beamten als vorsitzendem Mitglied und 

2. zwei Seminarausbilderinnen oder Seminarausbildern. 

Für die Mitglieder des Prüfungsausschusses hat die Durchführung der Prüfung Vor-

rang vor anderen Dienstgeschäften. Schulleiterinnen und Schulleiter können sich im 

Verhinderungsfall durch ihre Vertretung im Amt vertreten lassen.  

(2) In den Prüfungsausschuss sind mindestens zwei Personen zu berufen, die an der 

Ausbildung des Prüflings nicht beteiligt waren; der Prüfling kann mit der Meldung zur 

Prüfung ein an seiner fachbezogenen Ausbildung beteiligtes Mitglied nach Absatz 1 

Satz 1 Nummer 2 vorschlagen. Jedes Ausbildungsfach des Prüflings muss von mindes-

tens einem Mitglied des Prüfungsausschusses vertreten werden.  

(4) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses sind verpflichtet, über die Vorgänge bei 

der Prüfungsberatung Verschwiegenheit zu bewahren. Bei den Beratungen des Prü-

fungsausschusses dürfen nur dessen Mitglieder und Vertreterinnen oder Vertreter 

des Prüfungsamtes zugegen sein. Der Prüfungsausschuss beschließt auf Vorschlag der 

Vorsitzenden oder des Vorsitzenden mit der Mehrheit der Stimmen. Seine Mitglieder 

haben jeweils eine Stimme. Stimmenthaltung ist nicht zulässig.  
 

§ 33 

Hausarbeit 

(1) In der Hausarbeit soll sich der Prüfling systematisch mit einem Gegenstand seiner 

pädagogischen Praxis auseinandersetzen und zeigen, dass er fähig ist, Konzepte für 

die Anwendung in der Schule zu entwickeln. Lehramtsanwärterinnen und Lehramts-

anwärter bestimmen im Einvernehmen mit der oder dem als Erstgutachterin oder als 

Erstgutachter gewählten Seminarausbilderin oder Seminarausbilder und gegebenen-

falls der zuständigen Ausbildungslehrerin oder dem Ausbildungslehrer das Thema der 

Hausarbeit. Es muss sich auf mehrere der Lehrerfunktionen beziehen und in Zusam-

menhang mit eigenem Unterricht oder mit außerunterrichtlichen Handlungsfeldern 

stehen. 

 

 

 

Fällt weg 

§ 34 

Unterrichtspraktische Prüfungen 

(1) In jedem Fach ist eine unterrichtspraktische Prüfung verpflichtend. Findet die 

Ausbildung lediglich in einem Unterrichtsfach oder in einer beruflichen Fachrichtung 

§ 32 

Unterrichtspraktische Prüfungen und Schriftliche Arbeiten 

 

(1) In jedem Fach ist eine Unterrichtspraktische Prüfung verpflichtend. Findet die 

Ausbildung lediglich in einem Unterrichtsfach statt, sind die beiden Unterrichtsprak-
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statt, sind die beiden unterrichtspraktischen Prüfungen in dem Unterrichtsfach oder 

in der beruflichen Fachrichtung durchzuführen. Sind die unterrichtspraktischen Prü-

fungen mit der Gesamtnote "mangelhaft" oder "ungenügend" bewertet worden, wird 

die Prüfung als nicht bestanden abgebrochen. Die Gesamtnote für die beiden unter-

richtspraktischen Prüfungen wird aus der durch zwei geteilten Summe der gleich 

gewichteten Note für beide Prüfungen errechnet. 

 

 

(3) Im Auftrag des Prüfungsamtes legt das Studienseminar auf schriftlichen Vorschlag 

des Prüflings, der frühestens zu Beginn des vierten Ausbildungshalbjahres vorgelegt 

werden kann, den Zeitpunkt, die Klasse oder den Kurs oder die vergleichbare Organi-

sationseinheit und gegebenenfalls die sonstigen Bedingungen für die Durchführung 

der unterrichtspraktischen Prüfungen fest. 

 

(4) Der Prüfling teilt die Themen der unterrichtspraktischen Prüfungen spätestens 

eine Woche vor dem Prüfungstermin dem Prüfungsamt über das Studienseminar 

schriftlich mit. Sofern der Prüfling das Thema ohne genügende Entschuldigung nicht 

rechtzeitig bekannt gibt, bestimmt eine vom Prüfungsamt bestellte Seminar-

ausbilderin oder ein Seminarausbilder das Thema. Vor Eintritt in die unterrichtsprakti-

schen Prüfungen soll eine Vertreterin oder ein Vertreter der Schule zu ausbildungs- 

und prüfungsrelevanten Aspekten gehört werden. Das Ergebnis ist in die Niederschrift 

gemäß Absatz 6 aufzunehmen. Vor Beginn der Prüfung legt der Prüfling den Mitglie-

dern des Prüfungsausschusses eine knappe schriftliche Planung des Unterrichts oder 

gegebenenfalls eine kurzgefasste schriftliche Planung des Vorhabens vor. Nach der 

Prüfung ist dem Prüfling Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tischen Prüfungen in dem Unterrichtsfach durchzuführen. Ergibt die durch zwei ge-

teilte Summe der Notenwerte für die beiden Unterrichtspraktischen Prüfungen nicht 

mindestens die Note „ausreichend“ (4,0), wird die Prüfung ohne Durchführung eines 

Kolloquiums für nicht bestanden erklärt. 

(2) ... 

Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter, die in einer Schulform mit verschie-

denen Schulstufen oder Bildungsgängen ausgebildet werden, erbringen die Unter-

richtspraktischen Prüfungen in unterschiedlichen Schulstufen oder Bildungsgängen.   

(3) Im Auftrag des Prüfungsamtes legt das Zentrum für schulpraktische Lehrerausbil-

dung den Zeitpunkt, die Klasse oder den Kurs oder die vergleichbare Organisati-

onseinheit und gegebenenfalls die sonstigen Bedingungen für die Durchführung der 

Unterrichtspraktischen Prüfung fest. Die Festlegung erfolgt auf schriftlichen Vorschlag 

des Prüflings für einen Zeitpunkt innerhalb eines vom Prüfungsamt vorgegebenen 

Prüfungszeitraums. 

4) Der Prüfling teilt die Themen der Unterrichtspraktischen Prüfungen und die Be-

zeichnungen der zugehörigen Unterrichtsreihen spätestens zehn Tage vor dem Prü-

fungstermin dem Prüfungsamt über das Zentrum für schulpraktische Lehrerausbil-

dung schriftlich mit. Das Zentrum für schulpraktische Lehrerausbildung leitet drei 

Durchschriften der Themenmitteilung den Mitgliedern des Prüfungsausschusses zu. 

Sofern der Prüfling das Thema ohne genügende Entschuldigung nicht rechtzeitig be-

kannt gibt, bestimmt eine vom Prüfungsamt bestellte Seminarausbilderin oder ein 

Seminarausbilder das Thema.  
 
 
 

(5) Vor Beginn der Prüfung legt der Prüfling den Mitgliedern des Prüfungsausschusses 

für jedes Fach eine Schriftliche Arbeit vor. Diese umfasst eine schriftliche Planung des 

Unterrichts, (insbesondere: Ziele, ein oder mehrere didaktische Schwerpunkte und 

geplanter Verlauf des Unterrichts einschließlich der jeweiligen Begründungszusam-

menhänge) und eine Darstellung der zugehörigen längerfristigen Unterrichtszusam-

menhänge, in die die Unterrichtsstunde der Unterrichtspraktischen Prüfung einge-

bunden ist. Der Umfang der Schriftlichen Arbeit soll zehn Seiten nicht überschreiten, 

davon soll auf die Planung der Stunde und auf die längerfristigen Unterrichtszusam-

menhänge jeweils etwa die Hälfte entfallen. Das Prüfungsamt kann von den Prüflin-

gen eine schriftliche Versicherung an Eides statt verlangen und abnehmen, dass die 

Prüfungsleistung von ihnen selbstständig erbracht worden ist. 

(6) Vor Eintritt in die Unterrichtspraktischen Prüfungen soll die oder der Ausbildungs-
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(5) Vor Beginn des Kolloquiums bewertet der Prüfungsausschuss die Prüfungen mit 

einer Note gemäß § 29. Fand die unterrichtspraktische Prüfung unter Einbeziehung 

einer sonderpädagogischen Fachrichtung statt, setzt sich die Note für die unterrichts-

praktische Prüfung aus der durch zwei geteilten Summe der Note für das Unterrichts-

fach oder der beruflichen Fachrichtung und der sonderpädagogischen Fachrichtung 

zusammen. Das Ergebnis der unterrichtspraktischen Prüfung ist dem Prüfling nach 

Abschluss des Kolloquiums vom Vorsitzenden des Prüfungsausschusses bekannt zu 

geben. 

 

 

 

 

 

 

(6) Über jede unterrichtspraktische Prüfung ist von einem Mitglied des Prüfungsaus-

schusses eine Niederschrift anzufertigen, die Angaben über das Thema und den Prü-

fungsverlauf und die festgelegte Note sowie die wesentlichen Begründungen enthält. 

Die Niederschrift ist zur Prüfungsakte zu nehmen. 

beauftragte oder eine Vertretung zu ausbildungs- und prüfungsrelevanten Aspekten 

gehört werden. Das Ergebnis ist in die Niederschrift gemäß Absatz 10 aufzunehmen. 

Den Mitgliedern des Prüfungsausschusses soll das Ergebnis der Langzeitbeurteilungen 

erst nach Bewertung aller Prüfungsleistungen mitgeteilt werden. 

(7) Der Prüfling und der Prüfungsausschuss führen vor Bewertung der Unterrichts-

praktischen Prüfung ein Gespräch von etwa 15 Minuten Dauer, in dem Planung und 

Durchführung des Unterrichts reflektiert werden.  

(8) Vor Beginn des Kolloquiums bewertet der Prüfungsausschuss jede Unterrichts-

praktische Prüfung unter Berücksichtigung des Gesprächs nach Absatz 7 mit einer 

Note gemäß § 28. Fand die Unterrichtspraktische Prüfung unter Einbeziehung einer 

sonderpädagogischen Fachrichtung statt, wird die Prüfung unter Berücksichtigung der 

fach- und fachrichtungsbezogenen Leistungen des Prüflings bewertet.  
 
 
 

9) Die Schriftlichen Arbeiten nach Absatz 5 werden unter Berücksichtigung des Grades 

der selbständigen Leistung, des sachlichen Gehalts, der Einbindung der Unterrichts-

praktischen Prüfung in die längerfristigen Unterrichtszusammenhänge und der 

sprachlichen Form mit einer eigenen Note bewertet. Absatz 8 Satz 2 gilt entspre-

chend. Die wesentlichen Begründungen für die Bewertung werden in die Nieder-

schrift nach Absatz 10 aufgenommen.  

(10) Über jede Unterrichtspraktische Prüfung ist von einem Mitglied des Prüfungsaus-

schusses eine Niederschrift anzufertigen, die Angaben über das Thema, den Prü-

fungsverlauf und die festgelegte Note sowie die wesentlichen Begründungen dafür 

enthält, ob und in welchem Maße der Prüfling die Ziele des Vorbereitungsdienstes 

gemäß § 1 erreicht hat. Die Niederschrift ist zur Prüfungsakte zu nehmen. 

§ 35 

Kolloquium 

(1) Das Prüfungsverfahren wird mit einem Kolloquium abgeschlossen, das 60 Minuten 

dauert. Es soll dem Prüfling ermöglichen, sich mit komplexen pädagogischen Frage-

stellungen auseinanderzusetzen, und zeigen, dass er die geforderten fachlichen Stan-

dards erreicht hat. 

(3) Das Prüfungsamt stellt sicher, dass dem Prüfungsausschuss eine vom Studiense-

minar zugeleitete Übersicht über die im Laufe der Ausbildung im Seminar bearbeite-

§ 33 

Kolloquium 

 

(1) Das Prüfungsverfahren wird mit einem Kolloquium abgeschlossen, das 45 Minuten 

dauert. Es soll dem Prüfling ermöglichen, sich mit komplexen pädagogischen Frage-

stellungen auseinanderzusetzen, und zeigen, dass er die geforderten Standards er-

reicht hat. 
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ten zentralen Themen vorliegt. 

 

(5)... 

Das Ergebnis ist dem Prüfling nach Abschluss des Kolloquiums von der oder vom Vor-

sitzenden des Prüfungsausschusses bekannt zu geben. 

 

 

 

 

 

6) Das Ergebnis der Unterrichtspraktischen Prüfungen, der Schriftlichen Arbeiten und 

des Kolloquiums ist dem Prüfling nach Abschluss des Kolloquiums von der oder dem 

Vorsitzenden des Prüfungsausschusses mündlich bekannt zu geben. Die oder der 

Vorsitzende gibt dem Prüfling im Anschluss ein vorläufiges Gesamtergebnis der Prü-

fung mündlich bekannt. 

§ 36 

Festsetzung der Leistungsnoten  

in den Fächern 

 
Fällt weg 

§ 37 

Ermittlung des Gesamtergebnisses 

der Zweiten Staatsprüfung 

(1) Das Prüfungsamt ermittelt das Ergebnis der Zweiten Staatsprüfung aus der durch 

zehn geteilten Summe 

der fünffach gewichteten zusammenfassenden Note gemäß § 17 Abs. 1, 

der zweifach gewichteten Note des Kolloquiums, 

der einfach gewichteten Note der Hausarbeit und 

der zweifach gewichteten Gesamtnote für die beiden unterrichtspraktischen 

Prüfungen.  

 

 

 

 

 

 

 

Es stellt das unter Berücksichtigung einer Dezimalstelle errechnete Gesamtergebnis 

mit einer Note gemäß § 29 Abs. 2 fest. 

 

 

 

§ 34 

Ermittlung des Gesamtergebnisses der Staatsprüfung 

 

(1) Das Prüfungsamt ermittelt das Ergebnis der Staatsprüfung aus der durch zwanzig 

geteilten Summe der Notenwerte  

1. der fünffach gewichteten Note der Langzeitbeurteilung der Schule (25 vom 

Hundert), 

2. der fünffach gewichteten Note der Langzeitbeurteilung des Zentrums für 

schulpraktische Lehrerausbildung (25 vom Hundert), 

3. der einfach gewichteten Note der ersten Schriftlichen Arbeit (5 vom Hun-

dert), 

4. der dreifach gewichteten Note der ersten Unterrichtspraktischen Prüfung 

(15 vom Hundert), 

5. der einfach gewichteten Note der zweiten Schriftlichen Arbeit (5 vom 

Hundert, 

6. der dreifach gewichteten Note der zweiten Unterrichtspraktischen Prüfung 

(15 vom Hundert) und 

7. der zweifach gewichteten Note des Kolloquiums (10 vom Hundert).  

Es stellt das unter Berücksichtigung von zwei Dezimalstellen errechnete Gesamter-

gebnis mit einer Note gemäß § 28 fest. Die Gesamtnote hat folgende Notenbezeich-

nung: 

sehr gut:  bis 1,49, 

gut:   1,50 bis 2,49, 
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(2) Die Zweite Staatsprüfung ist bestanden, wenn 

a) das Gesamtergebnis (Absatz 1), 

b) die Note in allen Fächern (§ 36 Abs. 1) und 

c) die Gesamtnote für die beiden unterrichtspraktischen Prüfungen 

(§ 34 Abs. 1)  

mindestens "ausreichend" (4,0) ist. 

 

 

 

(3) Das Prüfungsamt teilt das Prüfungsergebnis schriftlich mit. Die Feststellung des 

Prüfungsergebnisses ist gemäß § 68 VwGO mit dem Widerspruch anfechtbar. 

(4) Bei Entscheidungen gemäß §§ 38 bis 40 wird das Ergebnis der Zweiten Staatsprü-

fung durch das Prüfungsamt festgestellt. 

befriedigend:  2,50 bis 3,49, 

ausreichend:  3,50 bis 4,00, 

mangelhaft:  über 4,00. 

Weitere Dezimalstellen werden ohne Rundung gestrichen.  

(2) Die Staatsprüfung ist bestanden, wenn 

1. das Gesamtergebnis (Absatz 1), 

2. die durch zwei geteilte Summe der Notenwerte für die beiden Unter-

richtspraktischen Prüfungen (§ 32), 

3. die durch zwei geteilte Summe der Notenwerte für die beiden Langzeitbe-

urteilungen (§ 16) und 

4. drei der vier in Absatz 1 Nummer 1, Nummer 2, Nummer 4 und Nummer 6 

genannten Noten 

mindestens „ausreichend“ (4,00) sind. 

(3) Das Prüfungsamt teilt das Prüfungsergebnis schriftlich mit.  
 

§ 38 

 

Nichtablieferung von Prüfungsarbeiten  

und Versäumen von Prüfungsterminen 

 

§ 35 
 

Nichtablieferung von Prüfungsarbeiten und Versäumen von Prüfungsterminen 

(2) Legt der Prüfling dem Prüfungsausschuss bis zum Beginn der Prüfung keine Schrift-

liche Arbeit nach § 32 Absatz 5 vor, wird die jeweilige Schriftliche Arbeit mit der Note 

„ungenügend“ bewertet.   

§ 41 

Wiederholung der Zweiten Staatsprüfung 

(1) Prüflinge, die die Prüfung nicht bestanden haben, können sie einmal wiederholen. 

Die Note der Hausarbeit wird in die Wiederholungsprüfung übernommen, wenn sie 

mindestens "ausreichend" (4,0) ist. 

(2) Für die Ablegung der Wiederholungsprüfung ist der Vorbereitungsdienst zu ver-

längern. Über die Dauer der erforderlichen Verlängerung entscheidet der Prüfungs-

ausschuss, sofern am Prüfungstag das Nichtbestehen endgültig festgestellt werden 

kann, im Übrigen entscheidet das Prüfungsamt. Die Verlängerung soll mindestens 

sechs und höchstens zwölf Monate betragen. Während der Verlängerung gilt ein 

Prüfling als in die Prüfung eingetreten. 

§ 38 

Wiederholung der Staatsprüfung 

 

(1) Prüflinge, die die Prüfung nicht bestanden haben, können sie einmal wiederholen. 

Der Prüfling gilt nach dem erstmaligen Nichtbestehen der Staatsprüfung weiterhin als 

in die Prüfung eingetreten. 

(2) Für die Ablegung der Wiederholungsprüfung ist der Vorbereitungsdienst in Fällen 

des Nichtbestehens nach § 34 Absatz 2 um sechs Monate zu verlängern; in anderen 

Fällen entscheidet das Prüfungsamt über Verlängerungen von bis zu sechs Monaten 

Dauer.  
 

§ 42 § 39 
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Zeugnisse und Bescheinigungen 

(1) Über die bestandene Zweite Staatsprüfung wird ein Zeugnis ausgestellt, über die 

nicht bestandene Zweite Staatsprüfung eine Bescheinigung. 

(2) Die Noten der Fächer, der unterrichtspraktischen Prüfungen, des Kolloquiums, der 

Hausarbeit und die Gesamtnote der Zweiten Staatsprüfung sind in Ziffern unter Be-

rücksichtigung einer Dezimalstelle und in Worten jeweils aufzuführen. 

 

Zeugnisse und Bescheinigungen 

 

(1) Über die bestandene Staatsprüfung wird ein Zeugnis ausgestellt, über die nicht 

bestandene Staatsprüfung eine Bescheinigung. 

(2) In dem Zeugnis über die bestandene Staatsprüfung werden das Lehramt und die 

Fächer benannt, in dem und in denen ausgebildet und geprüft wurde. Das Gesamter-

gebnis der Staatsprüfung wird in Worten und in Ziffern unter Berücksichtigung zweier 

Dezimalstellen aufgeführt. Die einzelnen Noten nach § 34 Absatz 1 sowie die Noten in 

den Fächern der Ausbildung nach § 16 Absatz 1 Satz 1 werden mit einer Aufstellung 

aller Ausbildungs- und Prüfungsnoten in einer gesonderten Bescheinigung ausgewie-

sen.   

 Teil 5  

Besondere Vorschriften über die Festlegung der Zahl der Ausbildungsplätze und das 

Zulassungsverfahren  

§ 40 

Ausbildungskapazitäten 

 

(1) Das für Schulen zuständige Ministerium ermittelt zu den jeweiligen Einstellungs-

terminen im Rahmen des Landeshaushalts die Zahl der verfügbaren Ausbildungsplät-

ze im Vorbereitungsdienst, die Zahl der Ausbildungsplätze für die Lehrämter sowie 

gegebenenfalls die Zahl der Ausbildungsplätze in bestimmten Fächern einzelner Lehr-

ämter und legt sie fest. Dabei ist die Ausbildungskapazität der Zentren für schulprakti-

sche Lehrerausbildung und die Kapazität der Ausbildungsschulen soweit auszuschöp-

fen, dass eine sachgerechte Ausbildung noch gewährleistet werden kann. 
 

 


